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SITZUNGSNIEDERSCHRIFT 
 

 

Sitzung Öffentliche Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses 

Beschlussorgan Hauptausschuss 
Sitzungstag 16.01.2020 
 
Beginn 16:00 Uhr 
Ende 16:15 Uhr 

 
 

I. Ladung der Mitglieder des Beschlussorgans  
 

Der erste Bürgermeister eröffnete die Sitzung und stellte fest, dass zu der heutigen  
Sitzung des Hauptausschusses alle 10 Mitglieder ordnungsgemäß geladen wurden. 
Einwände dagegen wurden nicht vorgetragen. Es waren zur Sitzung erschienen: 

 
Erster Bürgermeister Klaus Ritter  
und die Stadtratsmitglieder:  
  
Bauregger Matthias  (ab 16:05 Uhr)  
Czepan Martin (Vertr. f. Gineiger Margarete)  
Dangschat Hans-Peter  
Gorzel Roger  
Kneffel Hans  
Schroll Reinhold  
Stoib Christian  
Unterstein Konrad  
Ziegler Ernst  

 
Nicht erschienen war(en): Grund (un)entschuldigt: 
Gerer Christian entschuldigt 
Gineiger Margarete entschuldigt 

 
II. Beschlussfähigkeit des Beschlussorgans  

 
Der erste Bürgermeister stellte die Beschlussfähigkeit des Hauptausschusses fest und  
erkundigte sich nach Einwänden gegen die Tagesordnung; es wurden keine Einwände 
vorgetragen. 
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III. Tagesordnung  
 

 
1. Beschließende Angelegenheiten 
 
1.1 Genehmigung der Annahme von Spenden 

 
1.2 Bestätigung der neugewählten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr 

Traunwalchen 
 
1.3 Antrag der Freie Wähler-Fraktion 

Organisation, Durchführung und Finanzierung der Gestaltung des Christbaums 
im Garten der Familie Rösner, Oderberg 

 

 
2. Vorberatende Angelegenheiten 
 
2.1 Erlass der Richtlinie der Stadt Traunreut über die Verleihung von Leistungsme-

daillen im Leistungssport und Behindertensport für besondere sportliche Leistun-
gen 
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IV. Beschlüsse  
 
 
1. Beschließende Angelegenheiten 
 

 

1.1 Genehmigung der Annahme von Spenden 

 
Der Hauptausschuss hat die Umsetzung der Handlungsempfehlung des Bayeri-
schen Staatsministeriums des Inneren und Bayerischen Staatsministeriums der 
Justiz und der kommunalen Spitzenverbände für den Umgang mit Spenden auch 
für die Stadt Traunreut mit Beschluss vom 23.04.2009 angeordnet. 
 
Die Annahme von Spenden muss vorher durch den Hauptausschuss genehmigt 
werden. 
 
 
Die Firma Dr. Johannes Heidenhain GmbH hat folgende Beträge in bar gespen-
det: 

- 500,00 EUR Grundschule Nord 
- 500,00 EUR Werner-von-Siemens-Mittelschule 

- 2.500,00 EUR Kindergarten Sankt Georgen 
- 2.500,00 EUR Kindergarten Traunreut 
 
 
Der Inhaber der Stern- und Löwen Apotheke, Herr Dr. Alexander Hartl, hat fol-
gende Beträge in bar gespendet: 

- 250,00 EUR  Kindergarten Sankt Georgen 

- 250,00 EUR  Kindergarten Traunreut 

- 250,00 EUR  Kinderkrippe Bunter Schmetterling 

- 250,00 EUR  Kinderkrippe Zwergenland 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Annahme der o. g. Spenden wird nachträglich genehmigt. 
 

 
für 

9 
gegen 

0 Beschluss: 

Die Annahme der o. g. Spenden wird nachträglich genehmigt. 
 
 
 
 Herr Stadtrat Bauregger erscheint um 16:05 Uhr zur Sitzung. 
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1.2 Bestätigung der neugewählten Kommandanten der Freiwilligen Feu-
erwehr Traunwalchen 

 
Am 22.11.19 fanden im Feuerwehr Gerätehaus Traunwalchen die Neuwahlen 
des Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Traunwalchen, bzw. seines 
Stellvertreters statt. 
 
Zum Kommandanten wurde Herr Matthias Besuch, Kreisstr. 8, 83374 Traunwal-
chen gewählt. 
Zu seinem Stellvertreter wurde Herr Sebastian Kiefersbeck, Hörzing 11, 83374 
Traunwalchen gewählt 
 
Gemäß Art. 8 Abs. 4 und 5 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes bedürfen die 
gewählten Personen der Bestätigung durch die Stadt Traunreut, in Benehmen 
mit dem Kreisbrandrat. Dieser stimmte, mit Schreiben vom 12.12.2019 zu.   
 
Seitens der Verwaltung bestehen für die Bestätigung der o. g. Personen keine 
Einwände. 
 

 
für 

10 
gegen 

0 Beschluss: 

Der Hauptausschuss bestätigt, die am 22.11.2019 zum Kommandant, bzw. Stell-
vertreter gewählten Herren Matthias Besuch und Sebastian Kiefersbeck, gemäß 
des Art. 8 Abs. 4 u. 5 BayFwG. 
 

 
 
 

1.3 Antrag der Freie Wähler-Fraktion 
Organisation, Durchführung und Finanzierung der Gestaltung des 
Christbaums im Garten der Familie Rösner, Oderberg 

 
Mit Schreiben vom 27.12.2019 hat die Fraktion der Freien Wähler folgenden An-
trag gestellt: 

 

 Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
namens der FW-Fraktion beantrage ich, zukünftig die Gestaltung des Christ-
baums im Garten der Familie Rösner in Oderberg in Absprache mit der Familie 
durch die Stadt zu organisieren und durchzuführen. Ebenfalls sollte die Erneue-
rung der Leuchtmittel sowie die Übernahme der Stromrechnung für die anfallen-
de Beleuchtungsdauer von der Stadt übernommen werden. 

 
Begründung: 
Im Traunreuter Anzeiger wurde am 24.12.19 bekanntgegeben, dass der Baum 
mittlerweile eine Größe erreicht hat, die Herrn Rösner an seine Grenzen führt 
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und somit die Beleuchtung des Baums seitens der Familie Rösner heuer zum 
letzten Mal durchgeführt wird. 
Da der Baum nun schon seit vielen Jahrzehnten als Christbaum zur Vorweih-
nachts- und Weihnachtszeit erleuchtet, erreichte er über die Stadtgrenzen hinaus 
große Bekanntheit und trug bisher zur wesentlichen Verschönerung des Ortsbilds 
bei. Diese Maßnahme sollte nicht aufgegeben werden. 
 
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen, 
 
Konrad Unterstein 

 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der erste Bürgermeister wird beauftragt, Gespräche mit der Familie Rösner zu 
führen, auf welche Weise die Durchführung der Beleuchtung sowie die Über-
nahme der in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten geregelt werden kann. 

 
 

Der Antrag wurde von Herrn Stadtrat Unterstein wieder zurückgezogen. 
 
 
 
 
2. Vorberatende Angelegenheiten 
 

 

2.1 Erlass der Richtlinie der Stadt Traunreut über die Verleihung von 
Leistungsmedaillen im Leistungssport und Behindertensport für be-
sondere sportliche Leistungen 

 
Gem. § 6 Abs. 1 der Satzung über Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt 
Traunreut kann der Bürgermeister an Mitglieder und Mannschaften von Sport-
vereinen oder Schulen mit Sitz in der Stadt Traunreut und an sonstige mit 
Hauptwohnsitz in der Stadt gemeldete Personen für besondere sportliche Leis-
tungen eine Ehrenmedaille für Sportler verleihen. Zur näheren Ausgestaltung soll 
der Stadtrat gem. § 6 Abs. 3 Satz 2 Richtlinien für die Verleihung der Medaille 
festlegen. 
 
In Abstimmung mit dem Sportreferenten der Stadt Traunreut wurde daher die 
Richtlinie der Stadt Traunreut über die Verleihung von Leistungsmedaillen im 
Leistungssport und Behindertensport für besondere sportliche Leistungen erar-
beitet.  
 
Die Richtlinie wird erstmals für die Sportlerehrung im Jahr 2020 angewandt, bei 
der Sportler für ihre im vergangenen Jahr 2019 erbrachten Leistungen geehrt 
werden. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stadtrat stellt die Richtlinie der Stadt Traunreut über die Verleihung von Leis-
tungsmedaillen im Leistungssport und Behindertensport für besondere sportliche 
Leistungen auf. Die dieser Niederschrift beigefügte Richtlinie ist Bestandteil des 
Beschlusses. 
 

 
für 
10 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Der Stadtrat stellt die Richtlinie der Stadt Traunreut über die Verleihung von Leis-
tungsmedaillen im Leistungssport und Behindertensport für besondere sportliche 
Leistungen auf. Die dieser Niederschrift beigefügte Richtlinie ist Bestandteil des 
Beschlusses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
STADT TRAUNREUT 
 
Vorsitzender 
 
 
 
Klaus Ritter 
Erster Bürgermeister  

Schriftführerin 
 
 
 
Sarah Wirth 
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V. Anlagen zu den Tagesordnungspunkten  
 

Anlage zu Tagesordnungspunkt 2.1 (Seite 5) 
 

 

Richtlinien der Stadt Traunreut ab 2019 
 

Über die Verleihung von Leistungsmedaillen 
im Leistungssport und Behindertensport 

für besondere sportliche Leistungen  
 

 
1.  Als Zeichen ehrender Anerkennungen für außerordentliche sportliche Leistungen  
 von Traunreuter Bürgern oder Mitgliedern der Traunreuter Vereine wird eine  
 

Leistungsmedaille 
 

verliehen. Im Hinblick auf die Bedeutung dieser Auszeichnung ist bei der  
Verleihung ein strenger Maßstab anzulegen.   

 
Die Leistungsmedaille wird nur in allgemein anerkannten Sportarten vergeben.  
Grundsätzlich können sportliche Leistungen erst ab dem 6. Lebensjahr  
(Schulanfang) berücksichtigt werden. 

 
2.  Die Leistungsmedaille hat eine runde Form. Auf der Vorderseite ist ein Keramik- 
 Button eingelassen. Dieser zeigt das Wappen der Stadt Traunreut mit Aufdruck  
 „Stadt Traunreut“. Die Medaille wird im Etui überreicht. Sie wird an aktive Sportler 

bzw. Mannschaften verliehen für folgende Leistungen: 
 
 

GOLD 
für hervorragende Platzierungen bei: 

 Deutschen Meisterschaften (Bundesliga) (Platz 1 bis 5) oder 

 Europameisterschaften (Platz 1 bis 8) oder 

 Weltmeisterschaften (Platz 1 bis 12) oder 

 für die Teilnahme an Olympischen Spielen, 

 
jeweils auf Vorschlag des Vereins und Befürwortung des Bürgermeisters 

 
 

SILBER 
für hervorragende Platzierungen bei  

 Bayerischen Meisterschaften (Platz 1 bis 5)  

 die Teilnahme am Weltcup 

 
auf Vorschlag des Vereins und Befürwortung des Bürgermeisters 

            … 
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BRONZE 
für hervorragende Platzierungen bei 

 Meisterschaften im Mannschaftssport  

 Teilnahme an internationalen Wettkämpfen  

 
auf Vorschlag des Vereins und Befürwortung des Bürgermeisters 
 

3.  Alle Auszeichnungen werden mit einer Urkunde belegt. 
 
4.  Die Auszeichnungen werden vom 1. Bürgermeister und dem Sportreferenten/in 
 verliehen. 
 
5.  Anträge sind vom Vorstand des jeweiligen Vereins bei der Stadt Traunreut 

schriftlich einzureichen.  
 
 Für die zu ehrenden Personen sind folgende Unterlagen vorzulegen: 

 Das lückenlos ausgefüllte Antragsformular, welches von der Stadt an die Ver-

eine ausgehändigt wird, mit Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Titel der Ver-

anstaltung, dem erreichten Platz und der Disziplin. 

 Die Abgabefrist für die Anträge (Liste der Vorschläge für Sportler, als Anlage 

diesen Richtlinien beigelegt) beträgt 4 Wochen vor der Sportlerehrung. Das  

      heißt, vier Wochen vor der Sportlerehrung können keine nachgereichten  
      Ehrungen mehr angenommen werden. Sie werden dann im kommenden Jahr  
      berücksichtigt.  
 
Der Sportreferent schlägt die Auszuzeichnenden zur Genehmigung dem  
Bürgermeister vor.  
 

6. Die Verleihung der Medaillen wird in feierlicher Form und in einem  
 angemessenen Rahmen vorgenommen. 
 
7.  Bei der Stadt Traunreut wird über alle Ausgezeichneten eine Liste geführt, die  
 zusammen mit den Verleihungsunterlagen aufzubewahren ist.  
 
Traunreut, im Dezember 2019 
 
 
 
Klaus Ritter        Hans-Peter Dangschat 
Erster Bürgermeister      Sportreferent 
 
 


